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(Bearbeitungszeit: 5 Stunden) 
 

Anwaltsklausur 
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Stadt Sinzig, Kirchplatz 5, 53489 Sinzig 
Mail: info@sinzig.de 

 
 
                            13. Juli 2020 
Kanzlei 
Kurt Ockenfels 
Dreifaltigkeitsweg 49 
53489 Sinzig 

                      Eingang: 
                      14. Juli 2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir wenden uns in folgender Angelegenheit an Sie und bitten um Ihren 
rechtlichen Rat. 
 
Jährlich findet in Sinzig am dritten Wochenende im August die Kirmes 
in der Innenstadt statt. In diesem Jahr ist der geplante Termin somit 
der 15. – 18. August 2020. Die Kirmes ist eines der ältesten Volksfeste 
in der Region und geht zurück auf Kaiser Heinrich VII. Auf dessen 
Entscheidung lässt sich das Datum der Kirmes zurückführen – es handelt 
sich stets um das dritte Wochenende im August. 
 
Die 10. CoBeLVO verbietet nun die Durchführung einer Kirmes. Dies 
wollen wir nicht akzeptieren. Die Schausteller*innen, welche die 
Kirmes beschicken wollen, haben uns ein Hygienekonzept vorgelegt. Es 
ist nicht einzusehen, dass nahezu alle Veranstaltungen unter Auflagen 
möglich sind, die Kirmes hingegen nicht.  
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Als Sachwalterin der Grundrechte kommt wohl insbes. Art. 12 GG zur 
Begründung unserer Rechtsposition in Betracht. Auch der eingerichtete 
und ausgeübte Gewerbebetrieb unserer Schausteller*innen muss doch 
Berücksichtigung finden. 
 
Wir beauftragen Sie hiermit mit dem Ziel, eine Durchführung der 
Sinziger Kirmes zum geplanten Termin zu erreichen. 
 
Einen Antrag bei der Kreisverwaltung Ahrweiler, unserer 
Aufsichtsbehörde, auf Erteilung einer Ausnahme von der CoBeLVO haben 
wir gestellt. Eine Rückmeldung gab es bislang noch nicht. Jedoch gehen 
wir nicht von einer positiven Entscheidung aus, weil die 10. CoBeLVO 
keine Ausnahmen für die Durchführung einer Kirmes vorsieht. 
 
Möglicherweise müssen wir die Vorschrift ja gar nicht beachten, weil 
die Norm gegen die Verfassung verstößt. Dann findet die Kirmes einfach 
statt. Für diesen Fall erheben Sie bitte keine Klage. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Achim Peters 
Bürgermeister 
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Stadt Sinzig, Kirchplatz 5, 53489 Sinzig 

Mail: info@sinzig.de 
 
 
                            6. Juli 2020 

 
 
 
 
Kreisverwaltung Ahrweiler 
Wilhelmstr. 24 – 30 
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
 
 
 
 
Antrag auf Erteilung einer Befreiung von § 4 Nr. 2 der 10. CoBeLVO 
  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
ich beantrage hiermit eine Befreiung von § 4 Nr. 2 der 10. CoBeLVO für die Sinziger Kirmes, welche 
von 15. – 18. August 2020 in der Sinziger Innenstadt stattfinden soll. Rechtsgrundlage ist eine analoge 
Anwendung von § 11 CoBeLVO. 
  
Nach der 10. CoBeLVO ist die Durchführung einer Kirmes verboten. Eine Befreiung sieht die CoBeLVO 
nicht vor. Im Unterschied dazu sind nach den §§ 4 ff der VO zahlreiche Einrichtungen geöffnet, z.B. 
Floh- und Trödelmärkte, Spezialmärkte, Museen, Gedenkstätten, Spielhallen, Kinos, Zirkusse, 
Freizeitparks, Tierparks, botanische Gärten. Gefordert wird die Beachtung von Schutzmaßnahmen 
oder die Einrichtung einer Zutrittskontrolle. 
  
Das strikte Verbot der Durchführung einer Kirmes verletzt die Stadt Sinzig in ihrer verfassungsrechtlich 
verbürgten Selbstverwaltungsgarantie. 
  
Im Ergebnis stellt sich eine Kirmes nicht anders dar als ein Wochenmarkt mit Ständen und 
Fahrgeschäften. Besucher*innen können das gastronomische Angebot des stehenden Gewerbes 
nutzen. Hier ist die Sinziger Gastronomie seit vielen Wochen durch Beachtung der maßgeblichen 
Schutzvorkehrungen auf Gäste eingestellt. 
  
§ 4 Nr. 2 der CoBeLVO ohne Befreiungsmöglichkeit ist aus diesem Grunde verfassungswidrig und 
unwirksam. Insoweit ist eine verfassungskonforme Auslegung in analoger Anwendung des § 11 
CoBeLVO vorzunehmen. 
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Um rechtssicher mit den intensiven Vorbereitungen dieser Veranstaltung beginnen zu können, bitte 
ich um eine baldmögliche Entscheidung, spätestens bis 10. Juli 2020. Es müssen Verträge mit den 
Schausteller*innen geschlossen werden. Die Schausteller*innen wiederum benötigen Sicherheit, um 
Personal für diese Kirmes vorhalten zu können. Auch erwägen wir einen Vertrag mit einem privaten 
Sicherheitsdienst; hier drängt ebenfalls die Zeit.  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Bürgermeister 
Achim Peters 
 
Stadtverwaltung Sinzig  
Kirchplatz 5 
53489 Sinzig 
Tel.: (02642) 400142  
Fax (02642) 400173 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
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Anlage 1 

 

Zehnte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz 

(10. CoBeLVO) 

Vom 19. Juni 2020 

GVBl. S. 267 

BS Rh-Pf 2126-13 

Zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO zur Zehnten Covid-19-BekämpfungsVO RhPf vom 25.6.2020 (GVBl. S. 299) 
 
Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit §§ 28 Abs. 1 Satz 1 und 2, 29, 30 Absatz 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018), in Verbindung mit § 1 Nr. 1 der 
Landesverordnung zur Durchführung des Infektionsschutzgesetzes vom 10. März 2010 (GVBl. S. 55), zuletzt geändert durch § 7 des 
Gesetzes vom 15. Oktober 2012 (GVBl. S. 341), BS 2126-10, wird verordnet: 
 
Teil 1 Allgemeine Schutzmaßnahmen 
 
§ 1  
 
(1) Jede Person wird angehalten, nähere und längere Kontakte zu anderen Personen auf ein Minimum zu reduzieren und den Kreis der 
Personen, zu denen nähere oder längere Kontakte bestehen, möglichst konstant zu lassen. Wo die Möglichkeit besteht, sollen 
Zusammenkünfte vorzugsweise im Freien abgehalten werden. Personen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion (insbesondere 
Husten, Erkältungssymptomatik, Fieber) sollen möglichst zu Hause bleiben; ihnen ist im Regelfall der Zutritt zu Einrichtungen, 
Veranstaltungen und Versammlungen zu verwehren. 
(2) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur unter Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen erlaubt 
(Abstandsgebot). Satz 1 gilt auch, wenn eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird. Satz 1 gilt nicht für: 
1.Zusammenkünfte von bis zu zehn Personen oder einer Zusammenkunft der Angehörigen zweier Hausstände, 
2.Kontakte aus geschäftlichen, beruflichen oder dienstlichen Anlässen, bei denen Personen unmittelbar zusammenarbeiten müssen, 
einschließlich der erforderlichen Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Flächen, sowie aus prüfungs- oder 
betreuungsrelevanten Gründen, 
3.Kontakte bei Stellen und Einrichtungen, die öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen, und solche, bei denen Personen 
bestimmungsgemäß zumindest kurzfristig zusammenkommen müssen, beispielsweise bei Nutzung des öffentlichen 
Personennahverkehrs sowie bei ehrenamtlichem Engagement zur Versorgung der Bevölkerung. 
(3) Soweit in dieser Verordnung eine Maskenpflicht angeordnet wird, ist im öffentlichen Raum bei Begegnung mit anderen Personen 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen (Maskenpflicht). 
(4) Das Abstandsgebot sowie die Maskenpflicht gelten nicht 
1.für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres, 
2.für Personen, denen dies wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist; dies ist 
durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, 
3.soweit und solange es zur Kommunikation mit Menschen mit einer Hör- oder Sehbehinderung, oder zu Identifikationszwecken 
erforderlich ist, 
4.für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen, wenn anderweitige geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden oder 
solange kein Kontakt zu Kundinnen und Kunden oder Besucherinnen und Besuchern besteht. 
(5) Sofern in öffentlichen oder gewerblichen Einrichtungen oder im unmittelbaren Umfeld solcher Einrichtungen mit der Ansammlung 
von Personen zu rechnen ist, sind durch den Betreiber der Einrichtung oder Veranlasser einer Versammlung, Ansammlung oder 
sonstigen Zusammenkunft Maßnahmen zur Einhaltung des Abstandsgebotes, insbesondere zur Steuerung des Zutritts, zu ergreifen, wie 
beispielsweise durch Anbringen von gut sichtbaren Abstandsmarkierungen im Abstand von mindestens 1,5 Metern. 
(6) Soweit öffentliche oder gewerbliche Einrichtungen öffnen, sind besondere Hygienemaßnahmen, wie beispielweise die Bereitstellung 
von Desinfektionsmittel, erhöhte Reinigungsintervalle, Trennvorrichtungen und ähnliche Maßnahmen, vorzusehen. 
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(7) Sofern Personen in einer öffentlichen oder gewerblichen Einrichtung zusammentreffen und sich nicht überwiegend 
bestimmungsgemäß an festen Plätzen aufhalten, ist die Anzahl der zeitgleich anwesenden Personen auf eine Person pro 10 qm Verkaufs- 
oder Besucherfläche zu begrenzen (Personenbegrenzung). 
(8) Die Kontaktnachverfolgbarkeit ist sicherzustellen, sofern dies in dieser Verordnung ausdrücklich bestimmt wird (Kontakterfassung). 
Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer) sind in diesem Fall von dem Betreiber einer Einrichtung oder Veranlasser 
einer Ansammlung oder sonstigen Zusammenkunft unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu erheben und für eine 
Frist von einem Monat aufzubewahren; nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die Daten unverzüglich zu löschen. Sich aus anderen 
Rechtsvorschriften ergebende Datenaufbewahrungspflichten bleiben unberührt. Das zuständige Gesundheitsamt kann, soweit dies zur 
Erfüllung seiner nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und dieser Verordnung obliegenden Aufgaben erforderlich 
ist, Auskunft über die Kontaktdaten verlangen; die Daten sind unverzüglich zu übermitteln. Eine Verarbeitung der Daten zu anderen 
Zwecken ist nicht zulässig. An das zuständige Gesundheitsamt übermittelte Daten sind von diesem unverzüglich irreversibel zu löschen, 
sobald die Daten für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. 
(9) Auf der Internetseite der Landesregierung (www.corona.rlp.de) sind Hygienekonzepte veröffentlicht. Die Schutzmaßnahmen der 
jeweiligen Hygienekonzepte in ihrer jeweils geltenden Fassung sind bei Durchführung von Veranstaltungen, bei Öffnung öffentlicher 
oder gewerblicher Einrichtungen oder beim Sport zu beachten. Sofern für einzelne Einrichtungen oder Maßnahmen keine 
Hygienekonzepte auf der Internetseite der Landesregierung oder der fachlich zuständigen Ministerien veröffentlicht sind, gelten die 
Hygienekonzepte vergleichbarer Einrichtungen oder Lebenssachverhalte entsprechend. 
(10) Ausnahmegenehmigungen von den Bestimmungen der Absätze 2 bis 8 können in begründeten Einzelfällen auf Antrag von der 
zuständigen Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten der Stadtverwaltung als Kreisordnungsbehörde unter Auflagen erteilt werden, 
soweit das Schutzniveau aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vergleichbar, dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist und 
der Zweck dieser Verordnung nicht beeinträchtigt wird. 
 
Teil 2 Versammlungen, Veranstaltungen und Ansammlungen von Personen 
 
§ 2  
 
(1) Versammlungen unter freiem Himmel können durch die nach dem Versammlungsgesetz zuständige Behörde unter Auflagen, 
insbesondere zum Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2, zugelassen werden, soweit dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht 
vertretbar ist. 
(2) Veranstaltungen im Freien sind mit bis zu 350 gleichzeitig anwesenden Personen unter Beachtung der notwendigen 
Schutzmaßnahmen zulässig. Insbesondere gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 und die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 
8 Satz 1. In Warte- oder Abholungssituationen, insbesondere an Theken, gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3. 
(3) Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind mit bis zu 150 gleichzeitig anwesenden Personen unter Beachtung der notwendigen 
Schutzmaßnahmen zulässig. Insbesondere gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 und die Pflicht 
zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. Sofern die Teilnehmenden keine zugewiesenen Plätze haben, gilt die Personenbegrenzung 
nach § 1 Abs. 7. Die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 entfällt am Platz. 
(4) Jede übrige über Absatz 2 und 3 hinausgehende Ansammlung von Personen ist vorbehaltlich des Selbstorganisationsrechts des 
Landtags und der Gebietskörperschaften untersagt. Veranstaltungen nach Absatz 2 und 3 sind auf den Zeitraum von 5:00 bis 24:00 Uhr 
begrenzt; Beschränkungen der Öffnungszeiten aufgrund anderer gesetzlicher Regelungen bleiben unberührt. Von Satz 2 Halbsatz 1 
ausgenommen sind private Veranstaltungen mit zuvor eindeutig festgelegtem Teilnehmerkreis. An Ansammlungen von Personen, die 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Rechtspflege (einschließlich der Notariate und 
Rechtsanwaltskanzleien), der Vorbereitung und Durchführung von öffentlichen Wahlen, insbesondere von Wahlkreiskonferenzen und 
Vertreterversammlungen, der Durchführung von Blutspendeterminen, der Durchführung von Prüfungen an Hochschulen sowie der 
Durchführung von Auswahlverfahren für zulassungsbeschränkte Studiengänge, insbesondere Studieneignungstests, oder der 
Daseinsvorsorge zu dienen bestimmt sind, dürfen auch mehr als die in den Absätzen 2 und 3 genannten Personenzahlen teilnehmen. 
Bei Ansammlungen der Rechtspflege soll grundsätzlich bei Begegnung mit anderen Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen 
werden. Im Übrigen finden Absatz 2 und 3 Anwendung. 
(5) An Ansammlungen von Personen in geschlossenen Räumen anlässlich Bestattungen dürfen als Trauergäste folgende Personen 
teilnehmen: 
1.die Ehegattin oder der Ehegatte, die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner, die Verlobte oder der Verlobte der Verstorbenen oder 
des Verstorbenen, 
2.Personen, die mit der Verstorbenen oder dem Verstorbenen im ersten oder zweiten Grad verwandt sind sowie deren Ehegattinnen 
oder Ehegatten oder Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner, und 
3.Personen eines weiteren Hausstands. 
Über den Personenkreis nach Satz 1 hinaus dürfen auch weitere Personen teilnehmen, wenn sichergestellt ist, dass die 
Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7 eingehalten wird. 
(6) An standesamtlichen Trauungen dürfen neben den Eheschließenden, der Standesbeamtin oder dem Standesbeamten sowie weiterer 
für die Eheschließung notwendiger Personen und zwei Trauzeuginnen oder Trauzeugen folgende Personen teilnehmen: 
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1.Personen, die mit einem der Eheschließenden im ersten oder zweiten Grad verwandt sind sowie deren Ehegattinnen oder Ehegatten 
oder Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner, und 
2.Personen eines weiteren Hausstands. 
Über den Personenkreis nach Satz 1 hinaus dürfen auch weitere Personen teilnehmen, wenn sichergestellt ist, dass die 
Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7 eingehalten wird. 
(7) Private Veranstaltungen mit zuvor eindeutig festgelegtem Teilnehmerkreis, wie beispielsweise Hochzeitsveranstaltungen oder 
Geburtstagsfeiern, sind mit bis zu 75 gleichzeitig anwesenden Personen auch in angemieteten oder zur Verfügung gestellten 
Räumlichkeiten oder Flächen unter Beachtung der notwendigen Schutzmaßnahmen zulässig. Insbesondere gilt die Pflicht zur 
Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. Das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 sowie die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 sind möglichst zu 
beachten. Der Veranstalter soll die Anzahl der anwesenden Personen so begrenzen, dass die Abstandsregelungen möglichst eingehalten 
werden können. Anwesenden Personen soll ein Sitzplatz zugewiesen werden. 
(8) Ausnahmegenehmigungen von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 7 können im begründeten Einzelfall auf Antrag von der 
zuständigen Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten der Stadtverwaltung als Kreisordnungsbehörde unter Auflagen erteilt werden, 
soweit das Schutzniveau vergleichbar, dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist und der Zweck dieser Verordnung nicht 
beeinträchtigt wird. 
 
Teil 3 Religionsausübung 
 
§ 3  
 
(1) Gottesdienste von Religions- oder Glaubensgemeinschaften, insbesondere in Kirchen, Moscheen, Synagogen und sonstigen 
Gebetsräumen, oder deren Versammlungen, die für die Selbstorganisation oder Rechtssetzung erforderlich sind, sind unter Beachtung 
von Schutzmaßnahmen, insbesondere des Abstandsgebots nach § 1 Abs. 2 zulässig. Sofern wegen der Art der Betätigung mit einem 
verstärkten Aerosolausstoß zu rechnen ist (beispielsweise bei Gemeindegesang, Chorgesang oder Blasmusik), sollen diese Aktivitäten 
nach Möglichkeit im Freien stattfinden; das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Mindestabstand zwischen 
Personen zu verdoppeln ist. 
(2) Die Religions- oder Glaubensgemeinschaften stellen sicher, dass Infektionsketten für die Dauer eines Monats rasch und vollständig 
nachvollzogen werden können. Sie sind zur Zusammenarbeit mit dem zuständigen Gesundheitsamt hinsichtlich der 
Kontaktnachverfolgung im Falle von Infektionen verpflichtet. 
(3) In geschlossenen Räumen gilt für Teilnehmende die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3. Ausgenommen sind Geistliche sowie Lektorinnen 
und Lektoren, Vorbeterinnen und Vorbeter, Kantorinnen und Kantore, Vorsängerinnen und Vorsänger unter Einhaltung zusätzlicher 
Schutzmaßnahmen, die sich aus den Infektionsschutzkonzepten der Religions- oder Glaubensgemeinschaften ergeben. Die 
Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 entfällt am Platz der Teilnehmenden. 
(4) Die Religions- oder Glaubensgemeinschaften oder ihre Dachorganisationen erstellen Infektionsschutzkonzepte, in denen das Nähere 
zu den Schutzmaßnahmen, insbesondere die Sicherstellung der Kontaktnachverfolgung, geregelt wird und legen diese nach 
Aufforderung dem zuständigen Gesundheitsamt vor. 
 
Teil 4 Wirtschaftsleben 
 
§ 4 Untersagung der Öffnung oder Durchführung 
 
Untersagt ist die Öffnung oder Durchführung von 
1.Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen, 
2.Kirmes, Volksfesten und ähnlichen Einrichtungen, 
3.Prostitutionsstätten, Bordellen und ähnlichen Einrichtungen. 
 
§ 5 Voraussetzungen für die Öffnung 
 
Öffentliche oder gewerbliche Einrichtungen, insbesondere 
1.Einzelhandelsbetriebe, Apotheken, Sanitätshäuser, Banken, Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Tankstellen, 
Kraftfahrzeug- und Lastkraftwagenhandel einschließlich des einschlägigen Ersatzteilhandels, Fahrradhandel, Buchhandlungen, Zeitungs- 
und Zeitschriftenverkauf und ähnliche Einrichtungen, 
2.Verkaufsstände auf Wochenmärkten, Floh- und Trödelmärkten, Spezialmärkten und ähnlichen Märkten, auf denen verschiedene 
Waren angeboten werden, 
3.Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und ähnliche Einrichtungen, 
4.Großhandel, 
5.Büchereien, Bibliotheken und Archive, Internetcafés und ähnliche Einrichtungen, 
6.Museen, Ausstellungen, Galerien und ähnliche Einrichtungen, 
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7.Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen, 
8.Bau- und Kulturdenkmäler und ähnliche Einrichtungen, 
9.Spielbanken, Spielhallen, Wettvermittlungsstellen und ähnliche Einrichtungen 
sind unter Beachtung der Schutzmaßnahmen geöffnet. Sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien gelten das Abstandsgebot 
nach § 1 Abs. 2, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 und die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7. Die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 
7 gilt nicht auf Wochenmärkten. In Arbeits- und Lesesälen von Bibliotheken sowie in Spielbanken, Spielhallen und 
Wettvermittlungsstellen entfällt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 am Platz. 
 
§ 6 Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe 
 
(1) Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe sind unter Beachtung der notwendigen Schutzmaßnahmen befugt, ihre Tätigkeit 
auszuüben. Das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 ist einzuhalten, sofern die Art der Dienstleistung dies zulässt. 
(2) Kann das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 zwischen Personen im Einzelfall wegen der Art der Dienstleistung nicht eingehalten werden, 
gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3, sofern die Art der Dienstleistung dies zulässt. Für Dienstleistungen im Bereich der Körperpflege, 
beispielsweise in Friseursalons, Fußpflegeeinrichtungen, Nagelstudios, Kosmetiksalons, Massagesalons, Tattoostudios, Piercingstudios 
und ähnlichen Einrichtungen, gilt zusätzlich die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. 
(3) Alle Einrichtungen des Gesundheitswesens bleiben unter Beachtung der notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen geöffnet. 
Für Patientinnen und Patienten gilt in Wartesituationen gemeinsam mit anderen Personen die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3. 
 
§ 7 Gastronomie 
 
(1) Folgende Einrichtungen sind unter Beachtung der Schutzmaßnahmen geöffnet: 
1.Restaurants, Speisegaststätten, Kneipen, Cafés, Shisha-Bars und ähnliche Einrichtungen, 
2.Eisdielen, Eiscafés und ähnliche Einrichtungen, 
3.Vinotheken, Probierstuben und ähnliche Einrichtungen, 
4.Angebote von Tagesausflugsschiffen einschließlich des gastronomischen Angebots und ähnliche Einrichtungen. 
(2) Es gilt insbesondere das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2, die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 für die Kontaktdaten 
sämtlicher Gäste sowie innerhalb der Räumlichkeiten der Einrichtung die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3. Für Gäste der Einrichtung 
entfällt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 am Platz. In Warte- oder Abholungssituationen, insbesondere an Theken im Sinne des Absatzes 
3, gilt die Maskenpflicht sowohl innerhalb der Räumlichkeiten der Einrichtung als auch im Freien. 
(3) Die Öffnungszeiten der Einrichtungen sind auf den Zeitraum von 6:00 bis 24:00 Uhr begrenzt; Beschränkungen der Öffnungszeiten 
aufgrund anderer gesetzlicher Regelungen bleiben unberührt. Von Satz 1 Halbsatz 1 ausgenommen sind private Veranstaltungen mit 
zuvor eindeutig festgelegtem Teilnehmerkreis. Der Verzehr von Speisen oder Getränken erfolgt ausschließlich an Tischen. Bar- und 
Thekenbereiche können für den Verkauf und die Abgabe von Speisen und Getränken geöffnet werden; für den Verbleib von Gästen sind 
diese Bereiche jedoch geschlossen. 
(4) Die Reinigung des gebrauchten Geschirrs (insbesondere Besteck, Gläser, Teller) ist mittels Spülmaschine mit mindestens 60 Grad 
durchzuführen. 
(5) Kantinen und Mensen, die ausschließlich die Versorgung der betreffenden Einrichtung vornehmen, sind unter Beachtung der 
Schutzmaßnahmen geöffnet. Die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 findet keine Anwendung. 
(6) Abhol-, Liefer- und Bringdienste sowie der Straßenverkauf sind unter Beachtung der gebotenen Schutzmaßnahmen zulässig. 
Insbesondere gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung sowie die 
Kundinnen und Kunden die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3. 
 
§ 8 Hotellerie, Beherbergungsbetriebe 
 
(1) Folgende Einrichtungen sind unter Beachtung der Schutzmaßnahmen geöffnet: 
1.Hotels, Hotels garnis, Pensionen, Gasthöfe, Gästehäuser und ähnliche Einrichtungen, 
2.Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Privatquartiere und ähnliche Einrichtungen, 
3.Jugendherbergen, Familienferienstätten, Jugendbildungsstätten, Erholungs-, Ferien- und Schulungsheime, Ferienzentren und ähnliche 
Einrichtungen, 
4.Campingplätze, Reisemobilplätze, Wohnmobilstellplätze und ähnliche Einrichtungen. 
(2) Es besteht eine Reservierungs- oder Anmeldepflicht. Es gilt die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 für die Kontaktdaten 
sämtlicher Gäste. Die Aufbewahrungspflicht nach § 30 Abs. 4 des Bundesmeldegesetzes bleibt unberührt. 
(3) In allen öffentlich zugänglichen Bereichen der Einrichtung gilt das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 sowie innerhalb der Räumlichkeiten 
der Einrichtung die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3. Der Betreiber der Einrichtung hat durch Steuerung des Zutritts Ansammlungen von 
Personen in öffentlich zugänglichen oder Gästen vorbehaltenen Bereichen der Einrichtung, die von einer Mehrzahl von Personen benutzt 
werden, zu vermeiden. 
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(4) Für die gastronomischen Angebote der Einrichtung gilt § 7 entsprechend. Bei der Erbringung von Dienstleistungen, dem Angebot von 
Freizeitaktivitäten, Sport oder Wellnessangeboten gelten die übrigen Bestimmungen dieser Verordnung mit der Maßgabe, dass die 
Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7 entfällt. Das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 gilt unverändert. 
 
§ 9 Nutzung von Verkehrsmitteln, Schülerbeförderung 
 
(1) Bei Nutzung von Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs und des gewerblichen Passagierverkehrs auf 
Flughäfen und der hierzu gehörenden Einrichtungen, wie beispielsweise dem Aufenthalt an Haltestellen, Bahnsteigen oder 
Einrichtungen der Fluggastabfertigung, gelten die Schutzmaßnahmen, insbesondere die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3. Satz 1 gilt auch 
für den freigestellten Schülerverkehr und andere Personenverkehre gemäß Freistellungs-Verordnung vom 30. August 1962 (BGBl. I S. 
601) in der jeweils geltenden Fassung sowie für Taxi- und Mietwagenverkehre. Ein Fahrscheinverkauf bei der Fahrerin oder dem Fahrer 
ist nur zulässig, wenn Trennvorrichtungen in den Fahrzeugen vorhanden sind. 
(2) Die Beförderung von Schülerinnen und Schülern gemäß § 69 des Schulgesetzes (SchulG) darf nicht mit der Begründung verweigert 
werden, dass diese keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
(3) Der Betrieb von Seilbahnen, Sesselbahnen und ähnlichen Einrichtungen kann unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen entsprechend 
Absatz 1 erfolgen. 
(4) Die Durchführung von Reisebusreisen, Schiffsreisen oder ähnlichen Angeboten ist unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen zulässig. 
Insbesondere gelten die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 und die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. Für die 
gastronomischen Angebote gilt § 7 entsprechend. Für die Erbringung von Dienstleistungen, das Angebot von Freizeitaktivitäten oder 
Sport gelten die übrigen Bestimmungen dieser Verordnung. 
 
Teil 5 Sport und Freizeit 
 
§ 10 Sport 
 
(1) Das gemeinsame sportliche Training und der Wettkampf sind in Gruppen von bis zu zehn Personen zulässig; dies gilt auch für den 
Kontaktsport. Bei darüber hinausgehenden Gruppengrößen gelten die Schutzmaßnahmen, insbesondere das Abstandsgebot nach § 1 
Abs. 2 Satz 1; sofern wegen der Art der sportlichen Betätigung, insbesondere in geschlossenen Räumen, mit einem verstärkten 
Aerosolausstoß zu rechnen ist, ist der Mindestabstand zwischen Personen zu verdoppeln. 
(2) Bei der Nutzung von Schwimm- und Spaßbädern, Badeseen oder ähnlichen Angeboten sowie bei der sportlichen Betätigung in 
geschlossenen Räumen gelten die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7 bei mehr als zehn dort anwesenden Personen und die Pflicht zur 
Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1; bei räumlich getrennten Wellnessangeboten innerhalb einer Einrichtung entfällt die 
Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7, das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 sowie die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 
gelten unverändert. 
(3) Zuschauer sind nur nach Maßgabe der in § 1 Abs. 9 genannten Hygienekonzepte für Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich 
zugelassen. 
(4) Unter den Voraussetzungen der Absätze 1 und 3 sind sportliche Angebote mit touristischem Charakter zulässig. 
(5) Mannschaften der 1. und 2. Fußballbundesliga sowie der 3. Liga der Herren wird der Trainings-, Wettkampf- und Spielbetrieb 
abweichend von den übrigen Bestimmungen dieser Verordnung gestattet. Dies gilt nur, wenn die organisatorischen, medizinischen und 
hygienischen Vorgaben des von der Task Force „Sportmedizin/Sonderspielbetrieb im Profifußball“ der DFL Deutsche Fußballliga GmbH 
erstellten Konzepts in der jeweils geltenden Fassung für den Trainings- und Spielbetrieb umgesetzt werden. 
 
§ 11 Freizeit 
 
(1) Folgende Einrichtungen sind unter Beachtung der Schutzmaßnahmen geöffnet: 
1.Messen und ähnliche Einrichtungen, 
2.Freizeitparks und ähnliche Einrichtungen, 
3.zoologische Gärten, Tierparks, botanische Gärten und ähnliche Einrichtungen. 
(2) Es ist eine strenge Zutrittskontrolle, beispielsweise durch Vorverkauf eines begrenzten Kartenkontingents, und die Pflicht zur 
Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 vorzusehen. Die Anzahl der Personen, die sich zeitgleich auf dem Gelände befinden dürfen, ist 
vorab von der örtlich zuständigen Behörde zu genehmigen. 
(3) In allen öffentlich zugänglichen Bereichen der Einrichtung gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 und die Maskenpflicht nach § 1 
Abs. 3. Der Betreiber der Einrichtung hat durch Steuerung des Zutritts Ansammlungen von Personen in öffentlich zugänglichen oder 
Gästen vorbehaltenen Bereichen der Einrichtung, die von einer Mehrzahl von Personen benutzt werden, zu vermeiden. Die 
Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 entfällt in Bereichen im Freien, die einem weiten parkähnlichen Charakter entsprechen. 
(4) Bei der Benutzung von Fahrgeschäften gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3. 
(5) Für die gastronomischen Angebote der Einrichtung gilt § 7 entsprechend. Für die Erbringung von Dienstleistungen, das Angebot von 
Freizeitaktivitäten oder Sport gelten die übrigen Bestimmungen dieser Verordnung. 
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(6) Auf Spielplätzen und in Baby- und Kleinkindschwimmbecken ist möglichst das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 zu beachten. 
 
Teil 6 Bildung und Kultur 
 
§ 12 Schulen, Staatliche Studienseminare für Lehrämter 
… 
§ 13 Kindertageseinrichtungen 
… 
§ 14 Hochschulen, Außerschulische Bildungsmaßnahmen und Aus-, Fort- und Weiterbildung 
… 
§ 15 Kultur 
 
(1) Öffentliche und gewerbliche Kultureinrichtungen, insbesondere 
1.Kinos, Theater, Konzerthäuser, Kleinkunstbühnen und ähnliche Einrichtungen, 
2.Zirkusse und ähnliche Einrichtungen 
sind unter Beachtung der Schutzmaßnahmen geöffnet. Es gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 
sowie die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. Die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 entfällt am Platz. 
(2) Ein Probebetrieb, auch der Breiten- und Laienkultur, ist unter Einhaltung der sonstigen Vorgaben dieser Verordnung zulässig; es gilt 
insbesondere das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2. Sofern wegen der Art der Betätigung mit einem verstärkten Aerosolausstoß zu rechnen 
ist (beispielsweise bei Chorgesang oder Blasmusik), sollen diese Aktivitäten nach Möglichkeit im Freien stattfinden; das Abstandsgebot 
nach § 1 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Mindestabstand zwischen Personen zu verdoppeln ist. 
(3) Die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 gilt nicht für Darstellerinnen und Darsteller, Künstlerinnen und Künstler sowie Musikerinnen und 
Musiker während der Vorstellung oder Aufführung unter Einhaltung zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen. Gesang und andere 
Tätigkeiten, die wegen besonderer körperlicher Anstrengung zu verstärktem Aerosolausstoß führen (beispielsweise bei Chorgesang oder 
Blasmusik), sollen nach Möglichkeit im Freien stattfinden; das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der 
Mindestabstand zwischen Personen zu verdoppeln ist. 
 
Teil 7 Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen 
 
§ 16 Besuchs- und Zutrittsregelungen für besondere Einrichtungen 
… 
§ 17 Krankenhäuser 
… 
§ 18 Erfassung 
… 
Teil 8 Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende und gruppenbezogene Maßnahmen 
 
§ 19 Einreise aus Risikogebieten 
… 
§ 20 Ausnahmen 
… 
§ 21 Gruppenbezogene Maßnahmen 

… 

Teil 9 Allgemeinverfügungen 

§ 22  

Allgemeinverfügungen der Kreisverwaltungen, in kreisfreien Städten der Stadtverwaltungen als Kreisordnungsbehörden, zur Bekämpfung 

des Coronavirus SARS-CoV-2 nach dem Infektionsschutzgesetz sind im Einvernehmen mit dem für Gesundheit zuständigen Ministerium 

zu erlassen. 

Teil 10 Bußgeldbestimmungen, Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

§ 23 Ordnungswidrigkeiten 
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Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1 a Nr. 24 IfSG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.entgegen § 1 Abs. 2 Satz 1 das Abstandsgebot nicht einhält, 

2.entgegen § 1 Abs. 7 die Personenbegrenzung nicht einhält, 

3.entgegen § 2 Abs. 2 Satz 1 die notwendigen Schutzmaßnahmen unterlässt, 

4.entgegen § 2 Abs. 2 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 oder die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht 

einhält, 

5.entgegen § 2 Abs. 2 Satz 3 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 nicht einhält, 

6.entgegen § 2 Abs. 3 Satz 1 die notwendigen Schutzmaßnahmen unterlässt, 

7.entgegen § 2 Abs. 3 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 oder die Pflicht zur 

Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält, 

8.entgegen § 2 Abs. 3 Satz 3 die Pflicht zur Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7 nicht einhält, 

9.entgegen § 2 Abs. 4 Satz 1 untersagte Ansammlungen von Personen zulässt oder an solchen Ansammlungen teilnimmt, 

10.entgegen § 2 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 1 die zeitliche Beschränkung von Veranstaltungen nicht beachtet, 

11.entgegen § 2 Abs. 7 Satz 1 die notwendigen Schutzmaßnahmen unterlässt, 

12.entgegen § 2 Abs. 7 Satz 2 die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält, 

13.entgegen § 4 Nr. 1 bis 3 eine der genannten Einrichtungen öffnet oder Veranstaltungen durchführt, 

14.entgegen § 5 Satz 1 die gebotenen Schutzmaßnahmen unterlässt, 

15.entgegen § 5 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 und die Personenbegrenzung 

nach § 1 Abs. 7 nicht einhält, 

16.entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 die notwendigen Schutzmaßnahmen unterlässt, 

17.entgegen § 6 Abs. 1 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 nicht einhält, 

18.entgegen § 6 Abs. 2 Satz 1 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 nicht einhält, 

19.entgegen § 6 Abs. 2 Satz 2 die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält, 

20.entgegen § 6 Abs. 3 Satz 1 die notwendigen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen unterlässt, 

21.entgegen § 6 Abs. 3 Satz 2 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 nicht einhält, 

… 

§ 74 IfSG bleibt unberührt. 

§ 24 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 24. Juni 2020 in Kraft und mit Ablauf des 31. August 2020 außer Kraft. 

Mainz, den 19. Juni 2020 

Die Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 

Sabine B ä t z i n g - L i c h t e n t h ä l e r  

 



Assessorkurs Rh.-Pf. 
Sachverhalt Nr. 4 - Seite 12 

 

 
 

Anlage 2 – Auszug aus dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

 
 

§ 28 Schutzmaßnahmen 
(1) Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt oder ergibt 
sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde 
die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 genannten, soweit und solange es 
zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist; sie kann insbesondere Personen 
verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu verlassen 
oder von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu 
betreten. Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann die zuständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige 
Ansammlungen von Menschen beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte 
Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon schließen. Eine Heilbehandlung darf nicht angeordnet 
werden. Die Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), der 
Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des 
Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) werden 
insoweit eingeschränkt. 

(2) Wird festgestellt, dass eine Person in einer Gemeinschaftseinrichtung an Masern erkrankt, dessen 
verdächtig oder ansteckungsverdächtig ist, kann die zuständige Behörde Personen, die weder einen 
Impfschutz, der den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission entspricht, noch eine Immunität gegen 
Masern durch ärztliches Zeugnis nachweisen können, die in § 34 Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Verbote 
erteilen, bis eine Weiterverbreitung der Krankheit in der Gemeinschaftseinrichtung nicht mehr zu befürchten 
ist. 

(3) Für Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 gilt § 16 Abs. 5 bis 8, für ihre Überwachung 
außerdem § 16 Abs. 2 entsprechend. 

§ 32 Erlass von Rechtsverordnungen 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, unter den Voraussetzungen, die für Maßnahmen nach 
den §§ 28 bis 31 maßgebend sind, auch durch Rechtsverordnungen entsprechende Gebote und Verbote zur 
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu erlassen. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen. Die Grundrechte der Freiheit der Person 
(Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz), der Freizügigkeit (Artikel 11 Abs. 1 Grundgesetz), der 
Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Grundgesetz), der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) und des Brief- und Postgeheimnisses (Artikel 10 Grundgesetz) können 
insoweit eingeschränkt werden. 

 

 

Anlage 3 – Auszug aus der Landesinfektionsschutzverordnung - IfSGDV 
 

§ 1 Übertragung von Rechtsverordnungsermächtigungen 

Die Ermächtigungen der Landesregierung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) werden wie 
folgt übertragen: 

1. die Ermächtigungen aufgrund des § 15 Abs. 3 Satz 1, des § 17 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1, des § 20 Abs. 7 Satz 1, des § 23 Abs. 5 
Satz 2 und Abs. 8 Satz 1 und 2, des § 32 Satz 1 und des § 64 Abs. 1 Satz 2 IfSG auf das fachlich zuständige Ministerium und 

2. die Ermächtigung aufgrund des § 41 Abs. 2 Satz 1 IfSG auf das für das Recht der Abwasserbeseitigung zuständige Ministerium im 
Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Ministerium. 
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Anlage 4 

 

A u s z u g  a u s  d e m  G e r i c h t s o r g a n i s a t i o n s g e s e t z  R h e i n l a n d - P f a l z  

 

§ 3 GerOrgG – Gerichtsorganisationsgesetz 
 

Verwaltungsgerichte 

(1) Die Verwaltungsgerichte haben ihren Sitz in Koblenz, Mainz, Neustadt an der Weinstraße und Trier. 

(2) Es umfassen: 

1.  der Bezirk des Verwaltungsgerichts Koblenz 

die Stadt Koblenz sowie die Landkreise Ahrweiler, Altenkirchen (Westerwald), Bad Kreuznach, Birkenfeld, Cochem-Zell, 
Mayen-Koblenz, Neuwied, den Rhein-Hunsrück-Kreis, den Rhein-Lahn-Kreis und den Westerwaldkreis, 

2.  der Bezirk des Verwaltungsgerichts Mainz 

die Städte Mainz und Worms sowie die Landkreise Alzey-Worms und Mainz-Bingen, 

3.  der Bezirk des Verwaltungsgerichts Neustadt an der Weinstraße 

die Städte Frankenthal (Pfalz), Kaiserslautern, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt an der Weinstraße, 
Pirmasens, Speyer und Zweibrücken sowie die Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim, Kaiserslautern, Kusel, Rhein-Pfalz-
Kreis, Südliche Weinstraße, Südwestpfalz und den Donnersbergkreis, 

4.  der Bezirk des Verwaltungsgerichts Trier 

die Stadt Trier sowie die Landkreise Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Vulkaneifel und Trier-Saarburg. 

(3) In Verfahren nach dem Landesdisziplinargesetz und nach dem Bundesdisziplinargesetz sowie in gerichtlichen Verfahren, in denen 
die Ausgleichsverwaltung Beteiligte ist, ist das Verwaltungsgericht Trier auch für die Bezirke der Verwaltungsgerichte Koblenz, Mainz 
und Neustadt an der Weinstraße zuständig. 

(4) In Verfahren nach dem Landespersonalvertretungsgesetz und nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz ist das Verwaltungsgericht 
Mainz auch für die Bezirke der Verwaltungsgerichte Koblenz, Neustadt an der Weinstraße und Trier zuständig. 

(5) In gerichtlichen Verfahren über die Vergabe von Studienplätzen sowie über die damit zusammenhängenden Entscheidungen über die 
Einschreibung und deren Versagung und Aufhebung ist das Verwaltungsgericht Mainz auch für die Bezirke der Verwaltungsgerichte 
Koblenz, Neustadt an der Weinstraße und Trier zuständig, soweit nicht nach § 52 Nr. 3 Satz 4 und 5 der Verwaltungsgerichtsordnung 
eine andere örtliche Zuständigkeit begründet ist. 

(6) In Streitigkeiten nach dem Asylverfahrensgesetz ist das Verwaltungsgericht Trier auch für die Bezirke der Verwaltungsgerichte 
Koblenz, Mainz und Neustadt an der Weinstraße zuständig. 
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Bearbeitervermerk: 
 

1. Erstellen Sie ein Gutachten bzgl. der Zulässigkeit und Begründetheit möglicher 
Rechtsbehelfe. 

2. Zu entwerfen ist das an das zuständige Gericht gerichtete Schreiben der Kanzlei, wenn 
Sie zu dem Ergebnis kommen, dass ein Rechtsbehelf Aussicht auf Erfolg hat. 

 Andernfalls ist ein Schreiben der Kanzlei an die Mandantin anzufertigen, in welchem 
das Ergebnis der Prüfung mitgeteilt wird. 

 

 

 
 


